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Satzungder Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Rheydt e.V.

Zur KlarstellungIm Folgenden werden mit Ämtern oder Aufgaben betraute Personen aus Gründen derÜbersichtlichkeit und Kürze der Darstellung nur in der männlichen Form bezeichnet. Esbedeutet keineswegs eine Zurücksetzung der vielen in der DLRG tätigen Mitarbeiterinnen.
I . Name und Sitz

§ 1Name und Sitz
(1) 1 Die Ortsgruppe Rheydt der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (abgekürztDLRG) ist eine Gliederung der DLRG Landesverband Nordrhein e.V. und der DLRGBezirk Mönchengladbach e.V.2Sie nennt sich

Deutsche Lebens-Rettungs-GesellschaftOrtsgruppe Rheydt e.V.
(2) Vereinssitz ist Mönchengladbach..

II. Zweck und Gemeinnützigkeit
§ 2Zweck

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr.Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere:durch die Schaffung und Förderung aller Einrichtungen und Maßnahmen, die derBekämpfung des Ertrinkungstodes dienen.
(2) Zu den Kernaufgaben nach Absatz 1 gehören insbesondere:1. frühzeitige und fortgesetzte Information über Gefahren im und am Wasser sowie übersicherheitsbewusstes Verhalten,2. Ausbildung im Schwimmen und in der Selbstrettung,3. Ausbildung im Rettungsschwimmen,4. Weiterqualifizierung von Rettungsschwimmern für Ausbildung und Einsatz,5. Organisation und Durchführung eines flächendeckenden Wasserrettungsdienstes imRahmen und als Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr von Bund, Ländern undGemeinden.
(3) Eine weitere, bedeutende Aufgabe der DLRG ist die Jugendarbeit und dieNachwuchsförderung.
(4) Zu den Aufgaben gehören auch die1. Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im Sanitätswesen, im Sport- und Einsatz-tauchen sowie im Katastrophenschutz,2. Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener Maßnahmen am, im und auf demWasser,3. Durchführung rettungssportlicher Übungen und Wettkämpfe,
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4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, insbesondere auch in den BereichenFührung, Organisation und Verwaltung,5. Mitwirkung bei der Entwicklung und Prüfung von Rettungsgeräten und Rettungsein-richtungen sowie bei der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet derWasserrettung durch die DLRG,6. Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeit der DLRG und derenFörderung,7. Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Behörden und Organisationen.

§ 3Tätigkeitszentren
1 Die Ortsgruppe kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben zweckdienliche Tätigkeitszentren,insbesondere für Ausbildung, Wasserrettungsdienste und Katastrophenschutzeinrichten. ² Die Leitung kann einem Beauftragten oder einem Ausschuss übertragenwerden.

§ 4Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung
(1) 1 Die Ortsgruppe Rheydt e.V. ist eine selbständige Organisation der DLRG. ² Sieverfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschnittsSteuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. ³ Sie ist selbstlos tätig, verfolgt nicht inerster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke und arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich mit frei-willigen Helfern.
(2) 1Mittel der Ortsgruppe dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. ²Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Ortsgruppe.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.
(4) Die Ortsgruppentagung wird ermächtigt, in Einzelfällen über eine angemesseneVergütung oder pauschalen Aufwandsersatz an ehrenamtliche Mitarbeiter zuentscheiden.

III. Mitgliedschaft
§ 5Aufnahme

1Mitglieder der Ortsgruppe können natürliche und juristische Personen des privaten undöffentlichen Rechts werden. ² Sie erkennen mit ihrem Aufnahmeantrag diese Satzung,die Satzungen des Bezirks Mönchengladbach e.V., des Landesverbandes Nordrheine.V. und der DLRG e. V. sowie die geltenden Ordnungen, Anweisungen und Richtlinien(§ 40) an und übernehmen alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten. ³ Mit ihrerAufnahme erwerben sie gleichzeitig die Mitgliedschaft des Bezirks Mönchen-gladbache.V.., des Landesverbands Nordrhein e.V. und der DLRG e. V.
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§ 6Ausübung der Rechte

(1) 1 Die Mitglieder üben ihre Rechte in der Ortsgruppe aus. ² Sie werden in den überge-ordneten Gliederungen durch die dafür von den jeweils zuständigen Organen gewähltenDelegierten vertreten.(2) 1 Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhängig, dass der geschuldeteBeitrag mindestens für das vorangegangene Jahr gezahlt worden ist.
§ 7Stimmrecht

1 Das Stimmrecht kann nur persönlich und erst nach Vollendung des 16. Lebensjahresausgeübt werden.2 Wahlfunktionen in Organen der DLRG oder ihrer Gliederungen können nur volljährigeMitglieder ausüben.3Das aktive und passive Wahlrecht für die DLRG-Jugend regelt eine Jugendordnung.
§ 8Beiträge, Aufnahmeentgelte und Umlagen

(1) 1 Die Mitglieder haben die von der Ortsgruppentagung festgelegten Jahresbeiträgezu leisten. ² Die Beiträge beinhalten die Anteile der übergeordneten Gliederungen. ³Mitgliedsbeiträge werden zum 31. Januar des jeweiligen Jahres fällig; Aufnahmeent-gelte mit dem Tage des Beitritts. 4 Über die Fälligkeit von Umlagen entscheidet die Orts-gruppentagung bei ihrem nächsten Zusammentreffen.(2) Alle Beitragszahlungen werden zunächst auf etwa bestehende Rückständeverrechnet.(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitragspflicht mit dem Ablauf desGeschäftsjahres, in dem die Beendigung wirksam wird.
§ 9Haftung bei eigenmächtigen Handlungen

1 Durch eigenmächtige Handlungen eines Mitglieds werden die DLRG, der Landesver-band und dessen Gliederungen nicht verpflichtet. ² Für Schäden haftet der Handelndepersönlich.
§ 10Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss.(2) 1 Die Austrittserklärung eines Mitglieds kann nur zum 31. Dezember des Jahreserklärt werden. ² Die Erklärung muss der Ortsgruppe spätestens zum 30. November desJahres schriftlich zugegangen sein.(3) 1 Die Streichung eines Mitgliedes kann erfolgen ab einem Zahlungsrückstand voneinem Jahresbeitrag, wenn der Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzungerfolglos angemahnt wurde. ² Auf Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung derBeiträge für die Ausfallzeiten rückwirkend fortgeführt werden. 3 Die Rückwirkung hat
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nicht zur Folge, dass für die Dauer der Ausfallzeiten nachträglich Mitgliedschaftsrechtegeltend gemacht werden können.(4) Den Ausschluss aus der DLRG regelt die Schieds- und Ehrengerichtsordnung derDLRG.(5) 1 Endet die Mitgliedschaft, so hat der Ausscheidende das in seinem Besitzbefindliche Eigentum der DLRG oder ihrer Gliederungen unverzüglich zurückzugeben. 2
Für eventuelle Schäden aus verspäteter Rückgabe haftet der Ausscheidende.

IV. Jugend
§ 11DLRG-Jugend

(1) Die DLRG-Jugend ist die Gemeinschaft aller Jugendlichen in der Ortsgruppe.(2) 1 Die Bildung einer Jugendgruppe und die damit verbundene jugendpflegerischeArbeit sind ein besonderes Anliegen und eine bedeutende Aufgabe der Ortsgruppe.2 Die freiwillige selbständige Übernahme und Ausführung von Aufgaben der Jugendhilfeerfolgen auf der Grundlage der gemeinnützigen Zielsetzung der Ortsgruppe.(3) Inhalt und Form der Jugendarbeit vollziehen sich nach einer Jugendordnung, dievom Ortsgruppenjugendtag beschlossen wird und der Zustimmung der Ortsgruppen-tagung und des Bezirksjugendvorstandes bedarf.(4) 1 Im Vorstand seiner Gliederung hat der Jugendvorstand Sitz und Stimme. 2 DieAnzahl wird auf maximal zwei Sitze bestimmt. 3 Der Vorstand hat im Jugendvorstand imgleichen Maß Sitz und Stimme wie der Jugendvorstand im Gliederungsvorstand.
V. Organe der Ortsgruppe

1. Ortsgruppentagung
§ 12Zuständigkeit

(1) 1 Die Ortsgruppentagung ist als oberstes Organ die Vertretung der Mitglieder derOrtsgruppe. 2 Sie gibt die Richtlinien für die Tätigkeit und behandelt grundsätzlicheAngelegenheiten der Ortsgruppe.
3 Insbesondere ist sie zuständig für1. die Entgegennahme der Berichte des Vorstands sowie der Revisoren,2. Wahlena) der Mitglieder des Vorstands,b) der stellvertretenden Mitglieder des Vorstands,c) der Mitglieder des Schieds- und Ehrengerichts,d) der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Bezirkstagung,e) zweier Revisoren und zweier Stellvertreter,3. Kenntnisnahme der Wahlen zum Ortsgruppenjugendvorstand,4. Entlastung des Vorstands,5. Festsetzung von Beitragsanteilen, Umlagen und Fälligkeiten,6. Genehmigung des Jahresabschlusses,7. Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans,8. Beschlussfassung über ihr vorgelegte Anträge,9. Satzungsänderungen.(2) Die Ortsgruppentagung ist öffentlich.
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§ 13Zusammensetzung

(1) Die Ortsgruppentagung setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Ortsgruppe.(2) 1 Den Vorsitz in der Ortsgruppentagung führt der Leiter der Ortsgruppe oder einerseiner Stellvertreter. 2 Der Leiter der Ortsgruppe kann auch ein anderes Mitglied desVorstands mit der Verhandlungsleitung beauftragen.
§ 14Stimm- und Rederecht

(1) Jeder Stimmberechtigte (siehe § 6 Absatz 2 und § 7) hat eine Stimme.(2) Bei der Ortsgruppentagung haben außer deren Mitglieder auch der Vorsitzende desSchieds- und Ehrengerichts und die Revisoren Rederecht.
§ 15Zusammentreten

1 Die Ortsgruppentagung tritt jährlich mindestens einmal zusammen, ferner alsaußerordentliche Ortsgruppentagung auf Beschluss des Vorstands oder auf Antrag vonfünf Prozent der stimmberechtigten Mitglieder der Ortsgruppe.2 Sollen bei einer außerordentlichen Ortsgruppentagung Neuwahlen erfolgen, obwohlnoch ein gewählter Vorstand im Amt ist, bedarf das eines Antrags von mindestens zehnProzent der stimmberechtigten Mitglieder der Ortsgruppe.
§ 16Einberufung

(1) Zur Ortsgruppentagung muss der Leiter der Ortsgruppe mindestens einen Monatvorher die Mitglieder einladen.(2) Für eine außerordentliche Ortsgruppentagung beträgt die Ladungsfrist zwei Wochen.
§ 17Anträge

(1) Anträge zur Ortsgruppentagung müssen mindestens zwei Wochen, zu eineraußerordentlichen Ortsgruppentagung mindestens eine Woche vor der Tagungeingegangen sein.(2) Antragsberechtigt sind der Vorstand und alle stimmberechtigten Mitglieder derOrtsgruppe.
2. Ortsgruppenvorstand

§ 18Aufgaben
(1) 1 Der Ortsgruppenvorstand leitet die Ortsgruppe im Rahmen dieser Satzung und istfür die Geschäftsführung verantwortlich. ² Ihm obliegt insbesondere die Ausführung der
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Beschlüsse der Ortsgruppentagung sowie der Organe und Gremien der übergeordnetenGliederungen.

§ 19Zusammensetzung
(1) Den Vorstand bilden der1. Leiter der Ortsgruppe2. bis zu zwei stellvertretende Leiter der Ortsgruppe,3. Geschäftsführer, der entfallen kann, wenn keine eigene Mitgliederverwaltungbesteht oder wenn ein hauptamtlicher Geschäftsführer tätig ist,4. Schatzmeister,5. Leiter Ausbildung,6. Leiter Einsatz,7. bis zu zwei Mitgliedern des Jugendvorstandes.Der Jugendvorstand hat im Gliederungsvorstand im gleichen Maß Sitz und Stimme wiedieser im Jugendvorstand.(2) Daneben können folgende weitere Vorstandsämter besetzt werden:1. Ortsgruppenarzt2. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit3. Justiziar4. bis zu zwei Beisitzer(3) Für die Vorstandsmitglieder nach Absatz 1 Nr. 3 bis 6 undAbsatz 2 Nr. 1 bis 3 können Stellvertreter gewählt werden.(4) 1 Leiter der Ortsgruppe und stellvertretende Leiter der Ortsgruppe können nichtgleichzeitig die Funktion des Schatzmeisters ausüben. 2 Im Übrigen können jedocheinzelne Vorstandsfunktionen in Personalunion besetzt werden.

§ 20Vertretungsbefugnis
1 Vorstand im Sinne des § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind der Leiter derOrtsgruppe und die stellvertretenden Leiter der Ortsgruppe. ² Jeder von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt. ³ Vereinsintern ist vereinbart, dass die stellvertretenden Leiter derOrtsgruppe nur im nicht nachweispflichtigen Fall der Verhinderung des Leiters derOrtsgruppe vertretungsberechtigt sind.

§ 21Amtszeit
1 Die in § 19 Absatz 1 unter Nummer 1 bis 6, und Absatz 2 aufgeführtenVorstandsmitglieder sowie die Stellvertreter nach § 19 Absatz 3 werden für die Dauervon vier Jahren gewählt. ² Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und endetmit der Feststellung des Ergebnisses der Neuwahl für das entsprechende Amt,spätestens jedoch mit dem Abschluss des Tagesordnungspunktes „Wahlen“.
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§ 22Geschäftsverteilung und geschäftsführender Vorstand

(1) Der Ortsgruppenvorstand legt erstmals zu Beginn der Wahlperiode die Zuständig-keiten und Verantwortlichkeiten für die einzelnen Ämter fest und beschließt einenGeschäftsverteilungsplan.(2) 1 Es kann ein geschäftsführender Vorstand gebildet werden. 2 Seine Zusammen-setzung und seine Aufgaben bestimmt der Vorstand.
§ 23Beauftragte

1 Für bestimmte Arbeitsgebiete kann der Vorstand Beauftragte berufen. 2 Ihre Amtszeitendet mit Ablauf der Amtszeit des Vorstands oder durch Beschluss desOrtsgruppenvorstands.
3. Schieds- und Ehrengericht

§ 24Einrichtung
(1) 1 Es kann für den Bereich der Ortsgruppe ein Schieds- und Ehrengericht gewähltwerden. 2 Die Besetzung regeln die Satzung der DLRG und die Schieds- und Ehren-gerichtsordnung der DLRG.(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Schieds- und Ehrengerichts entspricht der Wahl-periode des Vorstands.(3) Besteht kein ordnungsgemäß besetztes Schieds- und Ehrengericht, so tritt an seineStelle das Schieds- und Ehrengericht der nächst höheren Gliederung, die über einsolches Gericht verfügt.

§ 25Aufgaben und Verfahren
1 Die Aufgaben des Schieds- und Ehrengerichts ergeben sich aus § 38 der Satzung derDLRG, §§ 31, 32 der Satzung des Landesverbandes Nordrhein e.V. und § 3 derSchieds- und Ehrengerichtsordnung der DLRG. 2 Die Zuständigkeit des Schieds- undEhrengerichts sowie die Verfahrensordnung regelt die Schieds- undEhrengerichtsordnung der DLRG.

VI. Ausschüsse
§ 26Bildung von Ausschüssen

1 Ausschüsse und Arbeitskreise können durch Beschluss eines Organs für bestimmteAufgabengebiete gebildet werden. 2 Ihre Arbeitsergebnisse sind dem zuständigenOrgan vorzulegen.
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VII. Allgemeine Bestimmungen

§ 27Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist auf allen Ebenen das Kalenderjahr.

§ 28Einladungen
(1) 1 Einladungen zu den Versammlungen der Organe müssen grundsätzlich schriftlicherfolgen und die vorgesehene Tagesordnung enthalten. ² Das Original der Einladungmuss vom Einladenden unterzeichnet sein. 3 Die Übersendung an die Einzuladendenkann auf postalischem oder auf elektronischem Wege (per E-Mail oder Fax) erfolgen.(2) Zur Ortsgruppentagung kann auch unter Angabe der Tagesordnung durchVeröffentlichung in einem örtlichen Presseorgan oder durch Veröffentlichung auf derInternet-Homepage der Ortsgruppe Rheydt e. V. oder durch Aushang in demSchwimmbad, in dem die Ortsgruppe ihre Trainingsstunden hat, eingeladen werden.(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Einladung zu einer Vorstandssitzung in Eilfällenauch durch telefonische Benachrichtigung der Einzuladenden erfolgen.(3) 1 Die Frist für die Einladung beträgt soweit nicht in § 16 anderes vorgeschrieben istaußer in den Fällen des Absatzes 2 mindestens eine Woche. 2 Für die Fristwahrunggenügt die fristgerechte Absendung.(4) Zu Beginn einer jeden Versammlung ist die Ordnungsmäßigkeit der Einladungfestzustellen.

§ 29Anträge
(1) 1 Anträge an ein Organ sind schriftlich, versehen mit Begründung und Unterschriftunter Wahrung der jeweils vorgeschriebenen Frist einzureichen. 2 Das kann auch perE-Mail oder Fax geschehen. 3 Für die Fristwahrung ist der Eingang auf derGeschäftsstelle maßgebend.(2) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrags ergeben und diesen verändern,sind zulässig.(3) 1 Anträge zu nicht auf der Tagesordnung stehenden Tagesordnungspunkten undsolche, die sich erst bei der Beratung eines Antrages ergeben und nicht unter Absatz 2fallen, sind, wenn sie als dringend bezeichnet und als solche auch schriftlich begründetsind, Dringlichkeitsanträge. ² Sie können nur mit Zweidrittelmehrheit zugelassenwerden.(4) Fristgerecht eingereichte Anträge müssen den zur Versammlung eingeladenenTeilnehmern unverzüglich durch die einladende Stelle weitergeleitet werden, es seidenn, mit der Einladung ist bereits kundgetan, zu welchem Zeitraum und wo solcheAnträge nach Ablauf der Frist eingesehen oder abgefordert werden können.

§ 30Beschlussfähigkeit
(1) 1 Die Ortsgruppentagung ist immer beschlussfähig. 2 Für die Beschlussfähigkeit derübrigen Organe und Gremien ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte derStimmberechtigten erforderlich.
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(2) Wird die vorgeschriebene Mindestteilnehmerzahl einer zunächst beschlussfähigenVersammlung in deren Verlauf dauerhaft unterschritten, so tritt Beschlussunfähigkeit nurab dem Zeitpunkt ein, zu dem diese auf Antrag von der Versammlung festgestellt wird.(3) 1 Besteht keine Beschlussfähigkeit, kann innerhalb von zwei Monaten eine neueZusammenkunft durchgeführt werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesendenStimmberechtigten beschlussfähig ist. 2 Zu ihr muss mindestens zwei Wochen vorherschriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladen werden. 3 Die Mindestfristdes Satzes 2 gilt nicht in Eilfällen.

§ 31Abstimmungen und Wahlen
(1) 1 Abstimmungen lässt der Versammlungsleiter durchführen. 2 Es wird, soweit nichtsanderes bestimmt ist, offen abgestimmt, es sei denn, es wird geheime Abstimmungbeschlossen.(2) 1 Beschlüsse der Organe und Gremien werden, soweit diese Satzung nichts anderesvorschreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 2 Stimm-enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 3 Bei Stimmengleichheitgilt ein Antrag als abgelehnt.(3) Wahlen können als Blockwahl durchgeführt werden, wenn niemand widerspricht.(4) 1 Für Wahlen ist ein Wahlausschuss von drei Mitgliedern zu bestellen, der seinenVorsitzenden selbst bestimmt. ² Der Vorsitzende des Ausschusses hat die Stellung desVersammlungsleiters. ³ Zu Mitgliedern des Ausschusses können auch anwesendeAngehörige des Bezirksvorstandes berufen werden.(5) 1Gewählt wird grundsätzlich offen, es sei denn, es wird mit Mehrheit widersprochen.2 Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. 3
Erreicht bei einer Wahl kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, findet eine Stichwahlunter den Kandidaten mit den beiden höchsten Stimmzahlen statt.4 Gewählt ist dann, wer die meisten Stimmen erreicht. 5 Bei Stimmengleichheitentscheidet das Los. 6 Im Übrigen regelt das Verfahren die Geschäftsordnung derDLRG.

§ 32Protokoll
1 Über den Inhalt jeder Versammlung eines Organs oder Gremiums wird eineNiederschrift gefertigt, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführerunterzeichnet wird. 2 Sie muss den Mitgliedern des Organs oder Gremiums binneneines Monats zur Kenntnis gebracht werden. 3 Das gilt nicht für das Protokoll einerOrtsgruppentagung. 4 Dieses kann bei der nächsten Ortsgruppentagung bekanntgegeben werden.

§ 33Haupt- und Wahlamt
Wer in der DLRG oder einer ihrer Gliederungen haupt- oder nebenamtlich tätig ist, kannkeine Wahlfunktion in Organen der Ortsgruppe wahrnehmen.
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VIII. Verhältnis Landesverband Bezirk – Ortsgruppe

§ 34Anerkennung der Satzungen übergeordneter Gliederungen
1 Die Satzungen des Bezirks Mönchengladbach e.V., des Landesverbands Nordrheine.V. und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. als übergeordneterGliederungen werden anerkannt und berücksichtigt.2 Die Satzung der Ortsgruppe Rheydt e. V. bedarf der Zustimmung des Vorstandes desBezirks Mönchengladbach e.V. und des Landesverbandsvorstandes Nordrhein e. V. .

§ 35Kontrollrechte
1 Der Landesverbandsvorstand ist berechtigt, im Zusammenwirken mit dem Bezirk dieTätigkeit der Ortsgruppe zu überwachen.² Er kann dazu jederzeit deren Arbeit überprüfen und in die Unterlagen Einsichtnehmen. 3Die gleichen Rechte hat der Vorstand des Bezirks Mönchengladbach e.V. .

§ 36Eingriffsrechte
(1) 1 Der Landesverbandsvorstand kann bei groben Missständen in der Ortsgruppe allenotwendigen Maßnahmen einschließlich personeller Verfügungen ergreifen, um einordnungsgemäßes Arbeiten zu gewährleisten. ² Falls Eile geboten ist, haben dieseBefugnisse der Landesverbandspräsident, die Landesverbandsvizepräsidenten odereine von ihnen beauftragte Person oder Kommission. ³ Über deren Maßnahmen hat derLandesverbandsvorstand alsbald zu entscheiden.(2) Wenn der Missstand auf andere Weise nicht behoben werden kann, muss für dieOrtsgruppe innerhalb von acht Wochen eine außerordentliche Ortsgruppentagungeinberufen werden.

§ 37Mitwirkungsrechte übergeordneter Gliederungen
(1) 1 Zu allen Ortsgruppentagungen wird der Bezirksvorstand fristgerecht eingeladen. 2
Von allen Ortsgruppentagungen wird dem Bezirksvorstand, eine Ausfertigung derNiederschrift binnen zwei Monaten zugeleitet.(2) Vorstandsmitglieder des Bezirks oder Landesverbands sowie deren gewählteVertreter haben das Recht, an Zusammenkünften der Organe der Ortsgruppeteilzunehmen und dort das Wort zu ergreifen.

§ 38Pflichten der Ortsgruppe
(1) Die Ortsgruppe ist verpflichtet, soweit zumutbar, ihren sachlichen, materiellen undpersonellen Beitrag, insbesondere zu Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzmaßnahmen,die von übergeordneten Gliederungen beschlossen wurden, gegebenenfalls auch überdie Gliederungsgrenze hinaus zu leisten.
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(2) 1 Wird die Ortsgruppe aufgrund Beschlusses einer übergeordneten Gliederung zueiner der in Absatz 1 genannten Maßnahmen herangezogen, werden ihr die dadurchentstehenden Kosten seitens der veranlassenden Gliederung erstattet.2 Erfolgt die Heranziehung aufgrund Ersuchens einer staatlichen Stelle oder einerGebietskörperschaft öffentlichen Rechts, so ist deren Gegenleistung für die Höhe derErstattung maßgebend. 3 Ein weitergehender Erstattungsanspruch besteht im Falle desSatzes 2 gegen die übergeordneten Gliederungen nicht.(3) 1 Zu den festgelegten Terminen werden dem Bezirk Mönchengladbach e.V. gegenBestätigung zugeleitet1. der Statistische Jahresbericht,2. die Mitgliederstatistik und die Beitragsabrechnung,3. der Jahresabschluss nebst zugehörigen Anlagen.2 Ferner sind termingerecht sämtliche Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und dieAuflagen zu erledigen, die durch Beschlüsse übergeordneter Organe festgesetztworden sind.(4) 1 Die Fristen für den Zugang von Unterlagen und Zahlungen werden gegenüber derOrtsgruppe von der Bezirkstagung oder dem Bezirksrat festgesetzt. 2 Für die Wahrungder Frist ist der Zugang maßgebend.

§ 39Interner Geschäftsverkehr
1 Im verbandsinternen Geschäftsverkehr ist der Dienstweg einzuhalten. 2 Dieser führtjeweils über die unmittelbar übergeordnete Gliederung.

IX. Ordnungen, Richtlinien und Anweisungen
§ 40Ordnungen, Richtlinien und Anweisungen

(1) 1 Im Rahmen der Ausbildungs- und Lehrtätigkeit nimmt die DLRG Prüfungen ab. 2
Art, Inhalt und Durchführung werden durch die Prüfungsordnungen der DLRG geregelt.(2) Zur Durchführung von Versammlungen, Sitzungen und Tagungen gilt dieGeschäftsordnung der DLRG, soweit diese Satzung nichts anderes vorschreibt.(3) Das Verfahren vor dem Schieds- und Ehrengericht regelt die Schieds- undEhrengerichtsordnung der DLRG.(4) 1 Personen, die sich durch besondere Leistungen auf dem Gebiet der Wasserrettungoder hervorragende Mitarbeit verdient gemacht haben, sowie langjährige Mitgliederkönnen geehrt werden. 2 Einzelheiten regelt die Ehrungsordnung der DLRG. 3 Darüberhinaus beschließt der Landesverband über anderweitige Ehrungen von Mitgliedern undGliederungen. 4 Ehrenmitgliedschaften kann die Ortsgruppe mit Zustimmung desBezirks- und des Landesverbandsvorstands verleihen.(5) Richtlinien und Anweisungen der DLRG sind für den Bezirk und seine Ortsgruppenverbindlich.

X. Veröffentlichungsorgan
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§ 41Veröffentlichungsorgan1Das offizielle Veröffentlichungsorgan der DLRG wird anerkannt.2 Beschlüsse der Landesverbandstagung über das Veröffentlichungsorgan betreffendeBezugspflichten sind für den Bezirk, seine Gliederungen und die Mitglieder bindend.

XI. Schlussbestimmungen
§ 42Satzungsänderungen

(1) 1 Änderungen dieser Satzung können nur von der Ortsgruppentagung beschlossenwerden.2 Zu einem Beschluss über eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von zwei Drittelnder anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 3 Die Satzungsänderung bedarf derZustimmung des Bezirks und des Landesverbands.(2) 1 Die beantragte Satzungsänderung muss im Wortlaut und mit schriftlicherBegründung zusammen mit der Einladung zur Tagung bekannt gegeben werden.2 Anträge auf Satzungsänderung müssen drei Monate vor der Ortsgruppentagung beider Geschäftsstelle der Ortsgruppe eingehen.(3) Änderungen, die sich aus der Diskussion über anstehende satzungsänderndeAnträge ergeben, sind zulässig und unterliegen nicht der Antragsfrist.(4) 1 Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die vom zuständigenRegistergericht, Finanzamt oder vom Präsidium der DLRG für erforderlich gehaltenwerden, selbst zu beschließen und beim Registergericht anzumelden. 2 Die Mitgliedersind von diesen Satzungsänderungen unverzüglich zu informieren.
§ 43Auflösung der Ortsgruppe

(1) 1 Die Auflösung der Ortsgruppe kann nur in einer zu diesem Zweck mindestenssechs Wochen vorher einberufenen außerordentlichen Ortsgruppentagung beschlossenwerden. 2 Für diese Tagung ist die Anwesenheit von mindestens zehn Prozent derstimmberechtigten Ortsgruppenmitglieder erforderlich. 3 Der Beschluss bedarf einerMehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten.(2) 1 Bei Auflösung oder Aufhebung der Ortsgruppe oder bei Wegfall steuerbegünstigterZwecke fällt das Vermögen der Ortsgruppe an den DLRG Bezirk Mönchengladbache.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwendenhat.
§ 44Inkrafttreten der Satzung

1 Diese Satzung ist am 07. 12. 1989 auf der Tagung der Ortsgruppe Rheydt e. V. inMönchengladbach–Rheydt beschlossen worden. Die Genehmigung des Bezirks erfolgteam 14. 12. 1989, die des Landesverbands am 14. 08. 1990.Die Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach erfolgte am11. 03. 1991 unter der Registernummer 1687.2 Die Neufassung vom 11.02.2012 erfolgte durch Beschluss der ordentlichen Tagungdes Ortsgruppe Rheydt e. V., sie wurde durch den Bezirk Mönchengladbach e.V. am
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27. 02. 2012 und durch den Landesverband Nordrhein e.V. am 21. 04. 2015 genehmigtund am 30. 09. 2015 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach unterder Registernummer VR 1687 eingetragen.Die Satzungsanpassung aufgrund der Vorgaben des Finanzamtes Mönchengladbacherfolgte durch Vorstandsbeschluss vom 05.12.2017 und wurde der ordentlichen Tagungder Ortsgruppe Rheydt e.V. am 09.03.2018 zur Kenntnis gebracht. Sie wurde demBezirk Mönchengladbach e.V. und dem Landesverband Nordrhein e.V. mitgeteilt undam 23.04.2018 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach unter derRegisternummer VR 1687 eingetragen.
3Sie tritt mit dem Tag ihrer Eintragung in Kraft.
für die Ortsgruppe:

Datum/ UnterschriftEdgar Nölting-Vorsitzender OG Rheydt e. V.-


